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Nr . 1*8 88 . Jnlt 1917

KreisWött für den meis Gietzen.
Jtthalts -Uebcrstcht : Verkehr in11 Heu. — Auskunstspflicht . — Bekänipsung des Kettenhandels . — Verwaltung und Liquidation des in¬
ländischen Vermögens laiidesftüchtiger Personen . — Liquidation britischer Unternehmungen . — Besetzung der Geiverdegerichte usw. —
Feststellung von Kriegsschäden . — Enteignung von Fahrradbereifung . — Verkehr mit Obst. — Verivendung von Wäsche in Gastwirt-

schaiten. — Ausruf der jüngsten Jahresklasse . — Maßregeln gegen die Maul - und Klauenseuche.

Verordnung
über den Verkehr mit Heu aus der Ernte 1917 . Vom 12. Juli 1917.

Aus Grund der Verordnung über Kriegsinaßnahmen zur Siche--
rung der Volksernährung von: 22 . Mai 1916 (Reichs Gesetzbl.
S . 401 ) wird verordnet:

8,1. Für das Heer jiub insgesamt 1200 000 Tonnen Wiesen^
und 'Kleeheu aus der .Ernte 1917 , und zivar 500 000 Tonnen!
sofort , der Rest bis längstens 1. Februar 1918 sicherzustellen und
ju den im § 2 genannten Zeitpunkten abznlieferu.

L 2. Es müssen abgeliefert sein:
bis zum 31 . August 1917 . . . 200 000 Tonnen
, 30 . September 1917 . . 100000
... .. 31 . Oktober 1917 . . . 100 000

„ 30 . November 1917 . . 100 000
, 31 . Dezember 1917 . . 100 000

31 . Januar 1918 . . . 100000
„ 28 . Februar 1918 . . . 1( 0 000

„ 31 . März 1918 . . . . 100 000
„ 30 . April 1918 . . . . 100 000

„ „ 31 . Mai 1918 . . . . 100000
.. 30 . Jurn 1918 . . . . 50000

31 . Juli 1918 . . . . 50 000
zusammen . . 1 200 000 Tonnen

§ 3. Die zu liefernden Mengen werden vom Präsidenten des
Kriegsernährnngsamts ans die einzelnen Bundesstaaten icnd Elsaßst
Lothringen unter Zugrulldeleguug des Ergebnisses der im Juni
1917 vorgeuommenen Ernteflächenerhebung und der Ernteermitt-
luug für 1917 sowie unter Berücksichtigung der bei der Viehzählung
am 1. September 1917 festgestellten Kopszahl von Großvieh (Pfer¬
den und Rindvieh ) verteilt.

Die Unterverteilung aus die Lieserungsvcrbände innerhalb der
Bundesstaaten und Elsaß -Lothring <ms erfolgt durch die Landes
zentralbehörden . Bon der Heeresvenvaltung freihändig angekauftes
Heu der Ernte 1917 ist auf das Liefernngssoll in Anrechnung
zu bringen.

^ 4. Die Verpflichtung zur Sicherstellung der Lieferung und
die Ablieferung der sichergestellten Vorräte an die .Heeresverwaltung!
obliegt den nach § 17 des Gesetzes über die Kriegsleistimgen voni.
13 . Juni 1873 (Reichs-Gesetzlst. S . 129) gebildeten Lieferungs-
Verbänden. Die Lieferungsverbände können sich zur Beschaffung)
der von ihnen geforderten Leistungen der Vermittlung der
meindcn bedienen . Die Vorschriften in den §§ 6 itnb 7 des ge¬
nannten Gesetzes finden dabei mit folgender Maßgabe entsprechender
Anwendung.

1. Bei freihändigem Ankauf durch deu Lieferrrngsverband oder
die Gemeinde darf die Vergütung fÄr die Tonne nicht über¬
steigen :
s ) bei Heu von Kleearteil (Luzeruc , Esparsette . Rotklee,

Gelbklce, Weißklee uftv.) von mindestens mittlerer Art
und Güte . . 180 Mark

kffbei Wiesen- und Feldheu (Gemisch vou Süßgräsern , Klee
arten und Futterkräutern ) vou mindestens mittlerer Art
und Güte . . . . . 160 Mark
Für gepreßtes Heu erhöht sich der Preis um 7 Mk. für

die Tonne.
Für Ware vou minderer Art und Güte ist ein entsprechend

niedrigerer Preis zu zahlen.
2.  Im Falle verspäteter Lieferung oder zwangsweise herbei-,

geführter Leistung sind die nach Nr . 1 zu berechnendem Ver-
Mullgen um je 10 Mark für die Tonilc hcrabzusetzen

3. Die in Nr . 1 und 2 bezcichneten Höchstpreise schließen die
Kosten der Beförderung bis ' zur nächsten Verladestelle sowie
die Kosten des Einladens daselbst ein.

4. Der Lieferungsvcrband oder die Gemeint erhält für Ver¬
mittlung und sonstige Unkosten eine Vergütung , die 8 Mark
für die Tonne nicht übersteigen darf.

Bei Weigerung oder Säumnis des Lieserultgsverbandes oder
der Gemeinde ist die von der Landeszentralbehöede bestimmte
Behörde berechtigt , die Leistung zwallgsweise herbeizuführen.

ltü . Beim Verkaufe des ,licht nach §§ 1, 2abzuliefernden Heuens
durch den Erzeuger dürfen die im 8 4 Abs 1 Nr . 1 bestimmten
Preise nicht überschritten werden.

Die Preise gelten ft'ir Barzahlulig bei Empfang . Wird der
Preis gestundet, so dürfen bis zu 2 vom Hundert Zahreszinseui
Über Reichsbankdiskont hinzngeschlagen loerdeu. Die Preise schlftßcnt
die Beförderungskosten ein , die der Verkäufer vertraglich über-
,lomme,i hat . Der Verkäufer hat auf jedeil Fall die Kosten der
Befördernng bis zur Verladestelle de's Ortes , von di'^i die Ware

mit der Bahn oder zu Wasser versandt wird , sowie die Kosten des
Einladens daselbst zu tragen.

Beinl Umsatz durch den Handel dürfen den Preisen insgesamt
höchstens

für die Tonne lose verladenes Heu . . . . . 8 Mark,
für die Tonne gebundenes oder gepreßtes Heu 5 Mark,

zugeschlagcn werden . Dieser Zuschlag ilmfaßt Kommissions - , Ver-
mittlungs - und ähnliche Gebühren sowie alle Arten von Auf-
wenduugen , nicht aber die Auslagen für die Fracht einschließlich
der durch Zusämmensiellung kleinerer Lieferungen zu Sainmel-
ladnligen nachlvcislich entstandenen Vorfrachtkosten.

8 6. Die Preise im 8.5 gelten nicht ft'ir den Klcmvcrkanf . AIS
Kleinverkauf gilt der Absatz uunifttelbar an den Verbraucher m
Mengen von nicht mehr als täglich insgesamt 15 DoppelzeirtnerZ
wenn zur Beförderung des .Heues bis zum Verbrauchsort lveder die
Eisenbahn noch der Wasserlveg benutzt wird.

8 7. Der Präsident des Kriegsernährnngsamts erläßt die Be-
stirnnngen zur Ausführung dieser Verordnimg . Er regelt insbe-
sondere die vorläufige Bericilung der bis zur Ermittlung des
diesjährigen Ernteertrags abzuliefernden Mengcar mrf die Bundes -̂
floaten und Elsaß -Lothringen.

Gr kann von den Vorschriften dieser Verordnung Ausnahmen
Anlassen und andere Preise festsetzcn.

I § 8. Die Landeszentralbehörden treffen die erforderlichen An¬
ordnungen über die Aufbewahrung der zu lieferrrden Mengen:
sie können die aus sie entfallenden Teilmengen im Wege des frei^
händigen Ankaufs ausbrmgon : ferner köinlen sie für ihr Gebiet oder
Teile ihres Gebietes weitere Bestimmungen über die Regelung
des Verkehrs mit Heu treffen , niedrigere Höchstpreise fest setzen
und ft'ir den Kleinverkaus die Bestimmung im 8 6 ein schränken'
oder außer Kraft setzen.

Beschränftmgen des Verkehrs mit Heu sind nur bis zur Sicher
stellnng der in §§ 1 bis 3 bestimmten Mengen zulässig : sie ver
lieren spätestens mit dem 1. Februar 1918 ihre Gültigkeit.

8 9. Die in dieser Verordnung oder aus Grund dieser Ver¬
ordnung festgesetzten Preise sind .Höchstpreise im Sinne des Ge-
letzes betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 (Reichs -GeseM.
S . 513 ) in Verbindung mit den Bekanntmachungen vorn 21 . Januar
1915 (Reichs Gesetztst. S . 25), vom 23 . September 1915 -Reichs-
Gesetzbl. S . 603 ) und vom 23. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 183).

810 . Wer den aus Grund des 8 8 erlassenen Anordnungen
znwiderhandelt , lvird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
bestraft . Neben der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte er¬
kannt werden , aus die sich die strafbare Harrdumg bezieht, ohne
Unterschied, ob sie dein Täter gehören oder nicht.

8 11 . Diese Verordnimg tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft.

Verl  in, .den  12 . Juli 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Di-. He lff e ri ch.

Bekanntmachung
über Auskunftspflicht . Bout 12. Juli 1917.

Der Bundesrat Hai auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die
Ermächtigung des Bundesrates zu wirtsäwttlichen Maßnahmen usw.
vom 4. Angnst1914 (Reichs Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verordnung
erlaffen:

8 1. Der Reichskanzler , die Larrdes zentralbehörden und die
von dem Reichskanzler oder den Landes Zentralbehörden besliliimteir
Stellen sind bcrcclstigt, jederzeit Auskunft tti verlangen über loirt-
schastlirlie Verhältnisse , insbesondere über Vorräte sowie über Lei¬
stungen ulld Leistungssäligkeit von Unternchimmgen oder Beteieben.

Die Auskunft kann durch öffentliche Bekanntmachung oder durch
Anfrage bei ben einzelnen zur Auskunft Verpflichteten erfordert
trvrd .Nl

8 2. Zur Auskllil ' l verpflichtet sind:
1 Personen , i ie fflegensniiide, über die AnskuMt verlangt nstrd.

in Gewahrsam haben aber gehabt batten oder ans Liefern ng-
solclpr Gegenstände Anspruch, haben:

2 . loi'dwirlschastlist e und gewerbliche UnchrnelMer.
3 . öffentlich rechtlicle Äorprschasten imd VerlnÄld -̂
8 3 . Die zuständigen Stellen (8 1 Abs. 1) und die ooii ihnen

Be-anstraglcu sind besugr, zur Ermittlung richtiger Eingaben di«
Geschäftsbriefe und Geist -lffisbücher ei>«znftstwn, ftnrne Be .riebs
einrichtmigen und Rmune zu (»esiclstî m und zu nmcrftlchen , u>
teilen Vorräte erz' llg: gnagert öder iri !gehalten irved-' u oe n
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in toten Go^ ustmide zu bniuubni sind, iito itorf )** % i»<hutft ver¬
langt wird.

Die zusbündigen Stellen sind ferner befugt , die Einrichtung
und Führung besonderer Lagrrbücher vorzaischrerben.

MN der Reichskanzler oder eine von ihm bezeichnete Stella
^iil der Befugnis des Ms . 1 gegenüber jtaatfidjiat Betrieben oder
Einrichtntigen Gebrauch machen, so ist die zuständige Landes-
Zentralbehörde von den bimbsichrigten Maßnahmen m Kenntnisj
zu setzen.

? 1- Dir von den zuständigen Stellen Beauftragten sind, vorbo
haltlrch der dienstlichen Berichterstattung und der Anzeige von
Msetzwidrigkeiten , verpflichtet, über dir Einrichkungen. und Gd-
»chäftsverhältnisse, die durch ihre Tätigkeit zu ihrer Kenntnis!
kommen, Berschwiegeicheit zu beobachten und sich der Mitteilung
oder Verwertung der Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse zu ent¬
halten.

Das Ergebnis der Auskünfte , oder Ermittlungen darf nicht zu
steuerlichen Zwecken verwendet werden.

§ 5. Wer vorsätzlich dir Auskunft , zu der er nach §§ 1, 2 ver-
Pfl timtet ist nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder iver vorsätzlich
der Vorschrift im 8 3 Abs. 1 zuwider die Einsicht in die Geschäfts--
bnese oder Geschäftsbücher oder die Besichtigung oder Untersuchung

.̂ btnebsemrichtungen oder Räume vern êigert , oder lver vor^
chtzlich die gemäß 83 Abs. 2 vorgeschriebenen Lagerbücher einzu-
ncliten oder zu führen unterläßt , wird mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten nnb  mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit
einer dieser Strafen bestraft ; auch können Vorräte , die verschwiegen
worden sind, im Urteil als dem Staate verfallen erklärt werden,
ohne Unterschied, ob sie dem Auskunftspftichtigen gehören oder nicht.

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er gemäß 88 1, 2 ver-
VkUchLet rst, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige

unvollständige Angaben macht, oder wer fahrlässig die gemäß
M mi ! vorgeschriebenen Lagerbncher einzurichten oder zu führert
unterläßt , wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft.

_§ b. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis
zu ftmitzehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird be¬
traft wer den Vorschriften des 8 4 zuwider Verschwiegenheit nicht
beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung von Geschästs-
oder Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält.

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein.
§ 7- Reichskanzler erläßt die Bestimmungen zur Aus-

myrung dieser Verordnung : forveit der Reichskanzler solche Be-
sttmmungen nicht erläßt , können sie von der Landeszentralbebördeerlassen werden.

Verordnung tritt irrit dein Tage .der Verkündung in
wvaft. Sie itrrtt an die Stelle der Verordnung über VocratserHe¬
bungen von: 2. Februar 1915) >stteichs E>esetzbl. s . 54) in der Fasftma

Besanntmachrmgen vom 3. September 1915 (Reichs-l^ schbl
D . o49) und vom 21 . Ottvbi'r 1915 lReick>s -Gesetzbl. 3 . 664)

bestimmt, ivann die Veroichnnng, insk^ son.
dere hinsichtlich der 88 4, 6, außer Kraft tritt.

Berlin,  den 12. Juli 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr . Helfferich

Bekanntmachung
^ Vom 19. Juli 1917.

IQ JPqSP -m ** J K Verordnmm des Bundesrats vom
18^Juli ds . Js über Auskunftspflicht (Reichs-lÄesetzbl. S . 604s wer.
den m bei: Städten von über 20 000 Einwohnern die Oberbürger-
^lter und rm übrigen die Kreisämter als berechtigt erklärt jeder-
zeft Auskunft zu verlangen über wirtschaftliche Verhältnisse . ins-
desondere über Vorräte sowie über Leistungen und Leistungsfähig¬
keit von Nnternehmüngen oder Betrieben.

Da r mR ad 1 , den 19. Juli 1917.
Großherzogliches Ministerium des Innern,

v. Homberg  k.

«n den Oberbürgermeister zu Gieße» und au die Ernstst
Bürgetmeistcreien der Landgeinciiiden des Kreises.
Vorstehendes ist ortsüblich bekanntzumächen.
Gießen,  den 23 . Juli 1917.

Großherzogliches Krei samt Gießen.
_ _ _ Dr . Ufilrt ger.

Verordnung
Wir « tj^ erung bcr Berordirung über den Handel mit Lebens- und

mmermtneltt imb zur Bekänipfuna des Kettenhandel-
Vom 16. Juli 1917.

^ ^ .^ nd der Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur Sickre-
cun- der Volksernalnmig vom 22. Mai 1916 Reichs Gefetzbl S4O1) wird verordnet : ' ^

. Die Verordnung über den Handel mit Lebens-
des Kettenl-andels vom

(Reichs-Gesetzbl. S . 581) wird wie folgt geändert'
1. .Hinter 8 ,8 wird als 8 83 eingefügt:

^Vl "Ä / 1 die Erlaubni .' zum Handel |
sw !? •? ' ^ f  au ' schrkftllcĥ i oder aedr ! ckten Mi tei üngen,
dre sie mr ge.ckwft.' ichen ^ rv ; brr opi vnhni , den Tg .; 8C: Ir I

teilung her Erlaubnis sowiechi-e 3b ll - zu vermerken, di» di»
Erlaubnis er-teilt hat . Wer dieser Vorschrist zutoiderhandelti,

Gefängnis bls zu sechs Monaten oder mit Geld-
strafe lnS zu fünfzehnhundert Mark bestraft"

ß? und dem 8. 11 wird als,Satz 2 hinzugefügt:
,, )ttben der straft kann ans Einziehung der Gegenständ«

'fkmrnt tverden, auf die sich die strafbare .Handlung bezielst,
obne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht."

12 Abs. l )h \ 1 erhält unter Streichung des Semikolons
folgenden Zusatz.

..'L L 'Ä » ' . zm LersEmm « n Er-

Kraft.
tatznnttelnftrr Lebens oder Fnttermittel anznbieLr.

Artikel  II . Diese Berordnimg tritt am 23 . Juli' 1917 in

'erlin,  den 16. Juli 1917.
Ter Stellvertreter des Rcickisranslers.

Dr . Helfferich.

Bekannt ^iachrrrrg
über zivangsweise Bertvaltung und Liquidation des inländifckWN

Vermögens landesflüchtiger Personen . Vom 12. Juli 1917.
^ ...ZÄ . Dur^ at hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die

a § u wutschastlichen Maßnahmen usw.

erlas en ? ^^ust 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verordnung
' Vorschriften der Verordnungen über die
zwangsweise Verwaltung französischer Unternehninngen vom 26.

vvum 19lö , 10. Februar und 24 AuMlst
1916 (Reichs-GeseM . 1914 S . 487 , 1915 S . 351 . 1916 ' 3 89,
Jbl ), sowie der .Mrordiiangen über die Liquidation britischer,

-191v , 18 . Januar und 12. Julz
? ^916 S 871 , 1917 3 . 65, 603 ) tverden auf

£ (nfcToÄ jilr anwendbar erklärt , die auf
Grund des 8 27 Abs. 1 des Reichs- und Staatsailgehörigkeitsge ->
setzes vom 32 . Juli 1913 lReichs-Geseybl. S . 583 - der deutsckm«
Staatsangchöngkeit verlustig erklärt worden sind.
p» J r • V r Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬kündung rn Kraft . ^

B e c l i n , den 12. Juli 1917.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers.

— _ _ Dr . Helfferich. _ __ _
Bekarrntmachnng

8f c. Ergänzung der Verordnung , betreffend Liquidation britischer
unt «rneywungen , 00m 31 . Juli 1916 (Reichs- Gesetzbl S 871)

Vom 12. Juli 1917.
<wv* ? " k Grund des § 3 des Gesetzes über dieErmächtigung des Bundesrates zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw

ÄaffM - '^ ^ dbl. S . 327) folgende Verordnung
i 3 ber  Verordnung , betreffend Liqui-

Äm  Undernchmungen , von: 31 -Juli 1916 (Mick)̂
Gesetzbl. 871) tmrd der folgende Msatz 6 hänziuqefügt:

Ter ReieWkanzler kann den Liquidator von Beschränkungen
befreien, die für die Veräußerung des der Liquidation unAch
stchEn VermSgens g6tm . Er kann den Liquidator ermächtigen,
«u- vjl V^rMusterung des Vermögens die -Haftung des Erwerbers
M d« VerbiMichkeitcii des bisherigen Inhabers durch Beo-
emmiNrng mrt dem Erwerber ln einer von den allgemeinen
Vorschriften abweichenden Weise regeln

kündnng în K âft ^ ^ ' Ordnung tritt ' mit dem T<ige der Ver-
Berlin,  den 12. Juli 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzler- .
_ Dr . Helfferich.  _

Bekanntmachung
^ Ä Netzmlg ber Giwerbegerichtc , der Kanfniannsgevicküe,

und der JnnnngsschledSgerichte während des .Krieges
^ ^ Vom 12. Juli 1917.

dunlxsrat hat aus Grund , des 8 3 des Gesetzes Über die
Ermächtignng d^ Bundesrates zu wirtschaftlicheii Mastnabnien »sw
Xm - * MeichS -Gesetzbl. 3 327)

Auitsdaner der Beisitzer der Gt'werbegerichte der Kau :-«
mannsgenchte und der Jii »nnasfchi-edSgerichte wird bis znm Ab-

sechs Monateil nach Beendigung des gegenwärtig ein
verlängert Der Zeitpunkt , mtt Ivelchem btr .Kriegs-

Mliig bestimmt ^ ^ anzusehen ist, wird durch Kaiserliche Bervrd-
B erlin,  den 12. Juli 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzler- .
_ Dr . Helfferich. _

^ otr.  Festftelluna von Kriegsschäden im Reichsgebiet
m  Ven Oberbürgermeister zu Gießen und die Größt,

Bürgermnsternen der Lcindgemeinden des Kreises.
k ^ "^ ^ dczugna ^ me auf § 2 der Bekanntmachung vom 30 . Aäai
d Js . -Neg.- Sl . L-. 118) hat Gr . Min . d. Innern mitgeteiüj
bub zum Vorsitzenden des bei Großh . Provinzialdirektion Ober¬
hessen für die Provinz Oberhessen eingerichteten Ansschnfses zur



Feststellung von Arregsschäden der Großh. RegiernngsratLan-
germann in Gießen  ernannt worden ist. Wir empfehlen,
dre§ mit dem Anfügen̂ ur öffentlichen Kenntnis zu bringen, daß
etwaige Anträge auf Lochadenfeststellungoder Entschädigung an
den Genanntenm richten sind.

Gießen , den 24. Juli 1917.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

^_ __ Dr. UsTnger. _
fJ -' Enteignung von Fahrradbereifung.

An das Großh. PsLizeiamt Gießen und die Großh. Bürger-
« . ^ eiftereirn der Landgemeinden des Kreises.
-vlslfach sollen noch Fahre äider mit Bereifung unbenutzt stehen,

dle, .wett eine Genehmigung zur Weiterbeirutzunavorliegt, nicht
können. Es handelt sich vor allen Dingen um

wf ! e' •*? ^ nen bie Benutzer dsr Fahrräder eingezogen sind.
jhiv  selten ist solche Bereifung abgeliefert worden. Wir beauf¬
tragen L-ie. uns derartige. Ihnen bekannt gewordene Fälle mit¬
zuteilen damit die Genehmigung zurückgezogen und die Bereifungenteignet werden kann.

Gießen,  den 21. Juli 1917.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

— _ Dr. Uffnger.
B e t r . : Der Verkehr mit Obst. ' —

dku die Großh. Bürgermeistereien der Landgemeinden,
rind die Gerldarmerie des Kreises.

T l U'/lfach Vorkommen, daß außerhalb Hessens ivohnende
L-elvstverbraucher bei den Erzeugern auf dem Lande Obst einkaufen,
und dadurch die Versorgung der Bewohner Hessens mit Obst durch
die Lanoesobftstelle erschweren. Sie wollen darüber wachen, daß
dre für diesen^all geltenden Bestimmungen, sowie auch die übrigeri
Bestimmungen betreffend die Regelung des Verkehrs mit Obstbeachtet werden.

Ein weiteres Exemplar „Regelung des Obswerkehrs 1917", das
sorgfältig aufzubewahrenist, geht Ihnen demnächst zu.

Gießen,  den 23. Juli 1917
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

_ _ Dr. Using  er.  _
Bekanntmachung

bet ReichsbekleitAmgsstelle über die Verwendung von Wäsckie in
Gastwirtschaften Vom 14. .Juli 1917.

.Auf  Grund der Bnndesratsoerordnung über Befugnisse der
ReichsbeNerdmigsUelle vom 22. Mürz 1917 (Reichs--Gesetz« . S257) wird folgendes bestimmt: \

§ 1 In allen Gewerbebetrieben und gemeinnützigenöffenb)
llchen Betrieben in denen Lebens imd Genußmittel irgendwelckwv
^hrt zum Verzehr an Ort und Stelle verabfolgt werden ist die
Darreichung von Mundtüchern and Web-, Wirk  und Strickwarenverboten.

In solchen Betrieben dürfen ferner vom 1 Oktober 1917 ab
waschbare oder abwaschbare Web-, Wirk- ,mb Strickwaren (Tisch-.
£CI,9J) snm Bedecken.der Tische, auf denen Speisen oder Getränke
verabfolgt werden, den Güstseil von Geiverbetreibenden nicht mehr
zur Bcnntznng überlassen werden.

8 2. In Gewerbebetrieben, in denen Fremde zur Beherbergung
aufgenvininen iverden, darf jedem im Betriebe dieses Gewerbes auf-
aenommenen Gast nicht mehr als ein frisches Handtuch für jeden
Kalendertag zur Benutzung verabreicht werden.

v Ria die Benutzung eines Bades des Gewerbebetriebes dürfen
jedein Gast ans die Dauer eines Kalendertages ferner zwei Hand-
tuckier oder an Stelle des ztveiten Handtuchs eine B-adetnch oder
Frottiertuch überlassen iverden.

8 3. Die im Gewerbebetriebe einem zur Beherbergung auf-
genouimei.en 0>aste überlassene Bettwäsche darf erst nach Beendigung
fernes .'lnfentdaltes oder bei längerem als 7 tägigem Aufenthalt erst
nach erner jedesmaligen Bennhungsdaiier von weniastzmä7 ^ aaenansg-ervechselt werden. ' 9

Werden ans besonderem Anlasse, insbesondere infolge einer Er-
kvankung des (Bastes, einzelne Stücke der Bettwäsche durch außer-
ordt'N-tliche Vernnrenngnng unbenutzbar, so dürfen diese Stücke vor¬
zeitig ansgewechselt iverden.
, | 4- Web-, Wirk- und Strickwaren, zu deren Herstellung aus-
schließluĥ plergarne verwendet sind, iverden von den Vorschriften
der 88 1, 2 und 3 nicht betroffen.

* ** * * * * * * *

lerHn " tSTtoßl & r“ "" 20 ^ 1911 « * « ft
Reichsbekleidungsstelle.

Gehemier Rat Dr . Beutler.
Rnchskommissar für bürgerliche Kleidung.

An den Lberbürgernieister zu mtfan  u „ü an die Grosth
Landgemeinden des Kreises.

°Elich za aerösienRch^

Grvßherzogliches Kreisamt Gießen.
__ I . B. : Langer  mann.

Bekanntmachung.
Betr . : Ausruf der jüngsten JgLresklasse des nichtgedienten Land¬

sturms, Geburtsjahr 1900.
c , J? ady * 2 Bestimmungender Wehr-Ordnung werden alle bic

! deutsche Relchsangehongkeitbesitzenden männlichen Personen mit
j dem^vollendeten 17. Lebensjahre wehrpflichtig.

^ Ä fordere daher alle in Betracht kommerchen Wehrpflichtiges
aw, lut bet der Bürgermeisterei ihres Aufenthaltsorts zur Land^
ftnrmrolle anzumelden, insoweit dies noch nicht geschehen ist.

bat am 15. des auf den Gebnrtsmonat fob
genden Monats zu erfolgen.

MchtanmeVdnng hat Bestrafung zur Folge.
Gießen,  den 24. Juli 1£ ±7.

Der Zwilvorsitzende der Ersatzkommisswu des Kreises GießenI . B. : H e m m e r d e.

An den Oberbürgermeister zu Gießen und an die Großh
Burgermelstereirn der Landgemeinden des Kreises.
Obige Bekanntmachung wollen Sie in der üblichen Weise

vekaîntaeben lassen.
xzus-oweit die Ajnnieldnngen noch nicht eiUgegengenonunon und

mir mltgeterlt woüwn sind, wollen Sie das Weitere veranlassen.
Die Namen der sich Meldenden sind mtter Venvendung des Laich-
frurmrollenformulars nach dem 15. eines jeden Monats mir ein¬zureichen.

Gießen  den 24. Juli 1917.
Ter Zivilvorsitzendc der Ersatzkommission des Kreises Gießen

_ I V. : He m m er d e.
Bekanntmachung.

Betr . : Maßregeln gegen die Maul - und Klauenseuche.
Wir bringen zur allgemeinen Kenntnis, daß auf Grand der im

Relchsanzelger veröffentlichtenNachiveisung über den Staub der
Maul , und Klauenseuche von: 15. Juli 1917 als verseucht zu gelten
halben- Danzrg Potsdam, Frankfurt, Köslin, Bromberg, Liegnitz,
Z ^ ^̂ r^ odeburg Erfurt , Schleswig, Münster, Arnsberg, K<M
Köln, Jachen, Oberbayern, ^ ck-waben, Neckarkreis, Schivarzwal^

Jagstkrecs Donaukreis Freibura, Mecklenburg Schwerin,
Sachsen-Wermar, Mecklenburg-Strelitz, Sachsen-Mtenbilra. Gotha.
Bremen, Hamburg, Lothringen.

Gießen,  den 25. Juli 1917.
GroßherzL.gliches Kreisamt Gießen.

I . B. : H e m m er de.

, § 5 Du Besttmmnngen der H 2 uich 3 über Hand- und Bade-
slbcher sowie Bettivaphe finden auf die Beherbergung von Kranken
rn öffentlichen und pnvateu Krankenanstalten keine Anivendnng
, • ? ? eru Abdruck dieser Bekamittnachnng mit leicht
leferlicher Schrift ist in jedem von den Vorschisften der §8 1 bis 3
^troffenen Gelverbebetriebcii in einer Größe von mindestens 30 40
AeMwietern an einer in die Augen fallenden, jedem Gaste nnbe-
hmdert zugänglichen Stelle anznbriiigen.
v ® ev benjöef (immmuien der §§ 1, 2, 3 mtb 6 znlvider-
baitbelt, Hnr'b auf Grund der Borschriff des 8 3 der Bmrdesrats-
berordnmm über Befugnisse der Reichsbekleidunqsstelle vom 22 ,
Mar-z 191< mit G.-fängni? bis ni einem Jahr und mit Geldstrafe
bis zu zelmtausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft

Nelren diesem Strafen kann aus die in 8 3 der Bundesratsver-

VScheatl. Aederstcht derTobegfSN««. ».Stadt Liestr«.
28. Woche. Voin 8. Juli bis 14. Juli 1917.

Einwohnerzahl: angenommen zu 33100. Sterblichkeitsziffer: 34.60'/
Nach Abzug von 14 Ortsfremden: 12,56'/,,.

E- starben Zul. „ ..ÄLj,
Angeborene Lebensschwäche1 (1) — i (i ) _
Masern l — — z
Tuberkulose der Lungen 3 2 — \
Lungenentzündung 2 (2) 1 (1) — i (n
Krankh. der Atmungsorgane 1 1 — __
Krankh. d. KreiSlaufSorgane 5 (4) 5 (4) — -
anderen Krankheiten des

Nervensystems 1 (1) 1 (1) — ___
Magen» und Darmkatarrh

Brechdurchfall 1 (1) 1 (1) — _
anderen Krankheiten der

Verdauungtorgane 1 (1) 1 (1) — __
Krebs 2 (2J 2 (2) — _
Verunglückung, and. gew.

Einivirkung 1 (I) i (i ) — ^
and. beirannten Todesursachen3 (1) 2 (1) — i

Summa : 22 (14) ^ 17(12) III ) röT
. ? um. - Die  in Hämmern gesetzten Ziffern geben an, »vie viel

^Ddesfälle m der betressenden Krankheit auf von auSwürt»
nach Greßeil gebrachte Kranke kommen. ^

Vcrössentliehung des Groß- . KreisgesundheitsamtS Gießen.
Medrzrnalrat Tr . E. Walgcr.  Großh . Kreisarzt.

Zw llmgsrnnddruck der ^ u h !' scheu Nniv.-Buch- und Steindruckerei N. 9 ^ n g e, ckließen.


	00001
	00002
	00003

